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Preisanordnung Nr. 1945.
— Ersatzteile und Teile zur Erstausstattung 

für Erzeugnisse des Maschinenbaues —
Vom 7. März 1961

Zur Sicherung einer einheitlichen Preisbildung für 
Ersatzteile und Teile zur Erstausstattung für Erzeug
nisse des Maschinenbaues wird folgendes angeordnet:

' § 1
Die Preisbildung für Ersatzteile und Teile zur Erst

ausstattung für Erzeugnisse des Maschinenbaues hat 
nach den Bestimmungen dieser Preisanordnung zu er
folgen.

§ 2
(1) Im Sinne dieser Preisanordnung gelten:
a) als Ersatzteile alle erzeugnisgebundenen Einzel

teile, Baugruppen oder Aggregate, die nach der 
Stückliste bzw. dem Ersatzteilkatalog oder in son
stigen Dokumentationen der Herstellerwerke zum 
Aufbau wie auch zur Reparatur (auch bei Hava
rien) eines Enderzeugnisses benötigt werden;

b) als Teile zur Erstausstattung alle Erzeugnisse wie 
unter Buchst, a, die an Herstellerbetriebe zur 
Erstausstattung geliefert werden.

(2) Die WB und Wirtschaftsräte bei den Räten der 
Bezirke legen fest, welche Erzeugnisse ihres Produk
tionsprogramms als Ersatzteile im Sinne dieser Preis
anordnung gelten.

§ 3
(1) Die Betriebspreise für Ersatzteile und Teile zur 

Erstausstattung für Erzeugnisse des Maschinenbaues 
sind in einheitlicher Höhe festzusetzen. Dies kann in 
Form von Preisanordnungen oder durch Festsetzung 
betriebsindividueller Preise geschehen. In besonderen 
Fällen können die Betriebe ermächtigt werden, die 
Preise für Ersatzteile und Einzelteile selbständig zu er
mitteln.

(2) Forschungs- und Entwicklungskosten sind bei 
den Erzeugnissen gemäß Abs. 1 nur dann zu verrech
nen, wenn dies von der Regierungskommission für 
Preise festgelegt ist.

§ 4
(1) Die Industrieabgabepreise für Ersatzteile und 

Teile zur Erstausstattung sind in ihrer Höhe so fest
zusetzen, daß ihre Beibehaltung auch dann gewährlei
stet ist, wenn sich die Losgrößen nach Ablauf der Se
rienproduktion verkleinern.

(2) Decken nach Ablauf der Serienproduktion die Be
triebspreise für Erzeugnisse gemäß Abs. 1 im Durch
schnitt nicht die Kosten einschließlich festgesetzter Ge
winne, so können die Betriebe beim Büro der Regie
rungskommission für Preise eine Änderung der Be
triebspreise beantragen. Die Änderung der Betriebs
preise erfolgt in der Regel vom 1. Januar des auf die 
Einstellung der Serienproduktion folgenden Jahres an.

(3) Bei bereits ausgelaufenen Serien und bei den in 
der Deutschen Demokratischen Republik hergestellttn 
Ersatzteilen für westdeutsche, Westberliner und auslän
dische Erzeugnisse können die Betriebspreise zugleich 
mit der erstmaligen Preisfestsetzung differenziert feal- 
gelegt werden.

§ 5
(1) In den Preisanordnungen für Ersatzteile und Ein

zelteile zur Erstausstattung für Erzeugnisse des Ma
schinenbaues wird festgelegt, bis zu wieviel Stück je 
Type und Abmessung oder bis zu welchem Auftrags
wert je Type und Abmessung die Betriebe bei Einzel
fertigung berechtigt sind, die Preise nach den für sie 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen selbständig zu er
mitteln.

(2) Soweit die Betriebe zur selbständigen Ermittlung 
der Preise für die Erzeugnisse gemäß Abs. 1 berechtvgt


